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jedoch will er die Reisezeit fur die entfernter« Mit-
gliedcr abrechnen. Koch gsaabt, allerfordersi könne

tue die drei Monat, welche die Censtilucion Vacanz
federt, nickste von brr Besosdung abgezogen weiden,
theils weil die Repräsentanten in dieser Feit vielleicht
nicht für ilre gewöhnliche Erwerdsart arbeiten können,
theils weil dieselbe!! wahrend dieser Zeit sich fur
wicht-'gere. grössere Arbeiten der Gesezgrbnng, wie
z. y. zur Abfassung der allgemeinen Gesezbüchcr, vor-
bereite» sollen: dagegen wann in der übrigen Aett Ur-
land genommen wirv, so ist dieser wültührlich, und
rührt von der Sorgfalt für seine eignen Geschälte her,
nr.d es wäre ungerecht, wenn man in dieser Zeit
seine Besoldung vom Staate beziehen wollte, daher
stimmt er, jedoch mit Ausnahme der Krankheiten,
Jominis Antrag bei,

H über stimmt ganz dem von Koch aufgestelltem
Grundsaz bei. Guter stimmt auch Koch bei, glaubt
aber mau müsse auf die Rcpresmtanten der entfernten
Kantone, nach Jominis Antrag, besonders Rüksicht
nehmen. Seh lumps stimmt ganz Gütern bei. Aker-
manu will auch Koch beistimmen, aber noch neben
den Krankheiten auch besondere Nothfälle ansnchmen,
und fodcrt 14 Tag Freiheit mit der nöthigen Zeit für
Hin- und Herreise. Cusior stimmt für 8 Tag Urlaub
mit Besoldung und will mir Krankheit ausnehmen.
-Michel will nur 1-4 Tag Urlaub mit Besoldung ge-
ben und aus Furcht wir werden alle zu viel krank,
keine Ausnahme zu Gunsten der Krankheiten machen:
in Rüksicht der zmonatlichen Vakanzzeit, glaubt er,
sollen diejenigen Mitglieder, welche an den Gesezbü-
chern arbeiten, bezahlt werden; diejenigen aber, wcl-
che wie er, nur aufstehen und sitzen bleiben, glaubt
er, sollen während der Vacanzzcit keine Besoldungen
ziehen — Grosser Lerm durch zur Ordnung rufen —
durch Begehren von Abstimmen und Begehren ums
-Wort — Man stimmt ab und nimmt Jominis An-
trag an.

Marcacci fodert, dass diese 8 Tag Urlaubs-
zeit wahrend denen doch die Besoldung gezogen wer-
den darf, jedem Mitglieds nur einmal im Jahr ge-
stattet werde.

Escher bemerkt, daß die Anwendbarkeit des eben

bcschlosincn Grundsatzes noch viele Verordnungen und
Bestimmungen erfodcre, über die die ganze Versamm-
lung nicht "ohne ein Commissionalgutachten eintretten
kann, daher begehrt er Verweisung dieses Gegenstan-
des a» cine Commission. '

H über stimmt ganz Eschern bei, und fodert. daß
der Gegenstand der Commission zugewiesen werde,
weil es karglich ist, daß wir uns noch 8 Tag Vesol-

twmz vorbehalten, wann wir zu Besorgung unsrer

eignen Angelegenheiten die Geschäfte des Staats ver-

Esches Antrag wird angenommen.

H über: Mir so viel Schn-.ez als Bewunderung
habe ich bisher der Berathung über den gegenwalil-
gen G'esehesvorschlag zugehört. Was haben sich nicht
die Vertheidiger desselben erlaubt? Einer hat geschwo-
rcn, der andere hat sich ans sein Gewissen berufen;
hier wurde geschnupft, dort gedroht, der Eifer wurde
bis zur Ausschweifung, zum Lächerlichen übertrieben.

Was war es als Drohung, wenn man verlangte
die ganze Discussion sollte durch offiziellen Druk bc-
kaum gemacht werden? Die Vertheidiger des Vor-
ffchlags werden ihre Orationcn, in einest! sichern ftaa-
zvsischen »Blatte, gar schon verbessert und ausgeführt
zu lesen bekommen! Darauf kennen wir zahlen.

Was war es mehr oder weniger als lächerlich,
wenn man namentlich die Fähigkeiten verschiedener
Mitglieder würdigte? Den Patienten des Arztes, der
sich dieses herausnahm, ist es cm Glük, wann er

am Krankenbette sein Opium sehiklicher anbringt, als
diesesmai in unserm Saale sein Pathos!

(Die Fortsetzung folgt.)

Auszüge aus noch ungedrakten poUttschm
Briefen von unsern Zeiten. (-)

Anmerkung der Herausgeber.
Der Brief, den wir hier in ziemlich vollständigem

Auszuge liefern, ist an einen der Herausgeber gcschrie-
den; dieser behalt sich vor, ihn in einem der nächsten
Stücke zn beantworten; er denkt über verschiedene
Punkte ganz verschieden von dem scharfsinnigen Vcr-
fasser desselben, und wird mehrere seiner Behauptn!!-
gen zu widerlegen versuchen.

(1) Sie werden in dem nächstens in zwanglosen Heften,
herauskommenden (bei Gcßner, Vationalbuchdruck'er
tn Liijern und Zürich) neuen schweizerischen Journale:
der helvetische Genius berauszegebe» von
H eine. Zschskke nnd seinen helvetischen Freu»--
den — erscheinen. — Die Rubriken dieser viewer-
sprechenden Zeitschrist werden seyn:
1) Flüchtige Uc b ersieht d er neuesten «Icyrk-

sale der Republik. (Eine durch alle Hefte
des Journals sortlaufende Rubrik.)

2) Grosse historische Bruchstücke. — Beitrage
zur Aufklärung einzelner G gmden um rer Va-
tcrlandsgcschichte, seit der Umbildung HewetienS
in einen Freistaat repräsentativen Systems.
(Diese Beiträge r erden dem helvetischen Genius,
meistens v»y solchen Männern geliefert werden,
die selbst in der Revolution bedeutende Rollen
spielten.) -

zà Abhandlungen über die wichtiger« Gegenstände

.à «gterlândische» Gcsezg.ebn»g,»



Wir bitten indeß, in dieser Ankündigung einer Wi-
Verlegung, nicht etwa, Etwas einer Entschuld
dig un g der Einrückung und Bekanntmachung des
Briefes, ähnliches zu suchen. Im Gegentheil soll
uns dieselbe einzig die Gelegenheit verschaffen, ;n er-
klären, daß der schwcizerische Republikaner
fortfahren wird, jedes hohe Interesse, jede wichtige
Angelegenheit der Republik, mit der offensten Freimn-
thigkeit zu behandeln und daß er überzeugt ist, die
neue Ordnung der Dinge, und der republikanische Ge-
meingeist, durch den die helvetische Republik allein
gedeihen kann, erheischen unnachkäßiich Publicist und
Entfernung jedes täuschenden Schleiers.

Zwar ist unsre constitutisnelle Preß fr ei-
he it su pendirt, an ihre Stelle ist (wie wir glaubew
durch Irrthum der Gesezgebung) die Direktorial-,
Preßfreiheit getretten. Darum aber, Dank denr
guten Genius, der unser Direktorium beseelt, ist
die Preß frei heit nicht aufgehoben; ihre Ga-,
rantie nur ist verändert; an die Stelle der Conch-,
tution ist die Majorität der Direktoren getretten,
Immer ist die Direktorialpreßfreiheit noch viel besser
als die Monarchenpreßfreihcit; denn bei dieser können
jeden Moment, an Friedrichs des Grossen Stell»,
Friedrich Wilhelme tretten; was aber weit Wesenili-
cher ist: es kann diese nicht wie jene, sobald es des
Gelezgebers Wille ist, wieder aufgehoben und in die
konstitutionelle Preßfreiheit - verwandelt werden: bald
wird die helvetische Gesezgebung diese kostbare Perle
zurüknehmen.

Der schweizerische Republikaner ist auf jeden Fall
der ungestörtesten Preßfrciheit sicher;' denn er würde
diese keinen Tag überleben, und wie sein Namensvor-
gänger der Ikspudlicaln iHinc-à (wir sprechen von
dem in Folio) seinen Namen längst nicht mehr führt,
so würde sein schweizerischer Nachfolger ihn auch
hierin nicht vecläugnen. Der schone Name darf,
was er bezeichnet, nicht und nirgends überleben.

Wir schließen mit einer Stelle des nachfolgenden
Briews:

Beurtheilung vrrhandener Wünsche für zu ge-
beude Gesetze.

4) Politnche Abhandlungen, in Bezug auf unsere
Staatsverwaltung, ans die inner» und'
äussern Verhältnisse Helvetjenö.

î) Statistische und g e0 grap hische N acbrl ch-

ten von verschiedenen Gegenden der Schweiz.
«) Bezeichnung des Fortschreiten« in der

National - Cultur und des âffcntli-
eben GeißcS in Helvetian. — Anzeigen
von Kamst - und wissenschaftlichen Sachen.

7) Kurze Biographien merkwürdiger Männer
des Vaterlandes — meisten» als Beilagen'zu
ihren Bildnissen.

H Wünsche, Vorschläge, kurze Nachrichten, AnS-nge
au» Briefe,",,. Helvetic» betreffend.

Ein Staat, worin kein Zwist der Meinungen-
kein Kampf über das Bessere, keine Opposition

„ mehr statt findet, ist entweder in seiner höchste-,;

„ moralischen Vollkommenheit, oder in seiner fittiFn
Unvollkommenheit, entweder ein Land voller Weisen

„ oder voller blind gehorsamer Unterthanen und

„ Sklaven. "

Die Herausgeber

Die Aufgabe, deren Auflösung ich Ihnen zu vch-
suchen versprach, war: Wie ist mit der Energie der
Reg lernn g im repräsentativen Centralsysiem, die
Energw des Volks und deren Freiheitssicherung so in
-reinen Demokratien am vollkommensten statt findet,
zu vereinigen.?

Zu Erläuterung der Frage mag vorerst folgendes
dienen. '

Die modernen, republikanischen Konstitutionen
.scheiden mit weiser Sorgfalt die gcsczgebende, richten
ll.'chc und vollziehende Gewalt. Sämtliche drei sind
in Rüksicht ihrer Würde einander gleich.

Das ganze Volk übertragt seine Majestätsrechte,
jenen Gewalten, und überlaßt sich nachher blindlings
den Anfügungen der Gesezgebcr, Richter und Direkt
toren.

Ausserdem, daß das Volk einmal im Jahre zusam?
mentrit, um nur Wahlmänner zur Erwählung
seiner Stellvertreter ;n ernennen, ist ihm keine cigent--
liche Sonverainitätsakte gelassen.

Die sämtliche Gewalt des Volks ist also durci»
eine Reibe von Wahlen in den Händen einiger Wenfi-
gen concemrirt.

Die Regierung wird dadurch der wcchre S 0 u,
verain oder das Staatsoberhaupt, welches das
-Recht hat, den allgemeinen Willen zu bestimmen. Es
ist nur durch die allgemein«;.Grundsätze der Konstitg-
tisn beschrankt.

Das Volk ist durch die modernen Konstitutionen
in seiner Souveränität so sehr beenat, daß es

1) Kein Mittel hat, semen allgemeinen Willen
selbst und besonders wem; er gegen den Willen seiner
S tellver,'reter (als weiche doch die Diener der Nation
sem; sollen) läuft, offenbaren zu können. Es bleibt
ihm nur übrig zu gehorchen.

2) Er kam, nicht einmal seine Konstitution, wenn
-sie ihm auch noch so drückend wäre, church emea
'grossen Sonveramitätsakt abändern, sondern muß die?
(von der Güte seiner Stegvertreter erwarten. Noch
'übler ists wenn das Volk seine Konstitution nickt
einmal selbst geschaffen hat, sondern sie aus Furcht
vor-grösserem Roch, von frsmden Händen o.nnchmm
muß?'.'. '



z) Es kann feins Stellvertreter auf keine Weift
zur Rechenschaft ziehen, kann, wenn diese selbst die
Konstitution überschreiten, und sich unter einander
nicht strafen wollen, keine Straft über sie verhängen.

Die neuen Republiken sind also bei der Schatten-
msjestat des Volks und bei der Gewalt ihrer Regie-
rung den Monarch ien ähnlich worden, in welchen
das Volk nichte, und die Regierung alles zu sagen

hat; nur mit dein Unterschiede, daß in diesen Repub-
liken statt des einzigen Gewalthabers einige sind,
daß die Aemter keiner Vererb ichu n g fähig stnb,
daß kein Stand besonderer Vorrechte genießt. —
L)ie Regiewmg ist allein thätig, das Volk durchaus
bis auf Ernennung einiger Wahlmmmer, passiv.

Nothwendige Folgen dieser neu- republikanischen
Staatsorganisation sind :

e) Daß die Regierungen mit derselben Energie
handeln können, welche b-Sher den Monarchien vor-
zugsweift eigen zu seyn schien; Rom ware ohne seine

Ditiatoren früher untergegangen; und Frankreich
Ware nicht mehr Republik, ohne Robespierre und
den alten W s hlfei h r r s a u s s ch u ß.

2. Daß das Volk, wiewohl es im Genuß seiner
Menschenrechte geht, dennoch bei seiner Verarmung
an Majestät, statt des hohen Freihcicsstolzcs nur
Unterthan engefühl nährt, gehorsam in den re-

gclmaßigen Gang eintritt, und das als Güre von der

Güce seiner Regierung erwarten muß, was es als
Pflicht zu fodcrn berechtigt ware. — Die Vater-
lmdslicbe wird versiegen, jene Quelle erstaunlicher
Thaten und jenes edle» Heroismus, welcher nur m
den Jahrbüchern der Demokratie» crblikt wird. — Die
hervorspringenden grossen Handlungen erhabener Mm-
scheu werden ausbleiben. — Eigemwz, Gewinnsucht,
Acmtcrbcwcrbilngcn, kleinlicher Ehrgeiz, steife Sub-
orvînalion, genug alle Fehler der Monarchien, werden
bald das Eigenthum der neuen Republiken werben.

Es ist wahr, auch der Wuth der Faktionen und
ihrem Atiskommen, und ihrer Herrschaft, sind diel

Mitte! genommen in den cmlraisichen Republiken.-
Dieses' VorihcüS rühmten sich bisher auch die Mo-
narchicn und mehr noch als sie, die Despotien.
Denn wo einer herrscht, -st keine Fakti on möglich,
aber auch keine Opposition.

Ein Staat, worin kein Zwist der Meinungen,
kein KanîPf über das Bessere, keine Opposition mehr

statt sndct, ist entweder in seiner höchsten, morali-
sehen 'Vollkommenheit, oder m seiner tiefsten Unvoll-
kommcnhrir; entweder ein Land voller Weisen oder

voller blind gehorsamer Unterthanen und Sclaven.
Die reinen Democratten, wo die höchste Gewalt

immer in dm Hunden des Volkes lag,'oder wo die

Regierung dem Volke sue seine Amtsverwaltung ver-
antwortlich war, zeigten den Menschen in semer ganzen
Kraft und Wurde, frei, unternehmend, ungciahmt.
Die Gesellschaft der Bürger war «ine Gesellschaft von

Fürsten. Jeder liebte das Vaterland über alles, den«
jeder betrachtete es als ein ihm vom Himmel anver-
trautes Gut; jeder liebte es, nicht weil das Glük und
Unglük des Vaterlandes auch sein eignes Wohl und
Weh (ein egoistischer Grund, den auch die ljntertha-
nen eines Fürsten zur Vaterlandsliebe haben können)
sondern weil er sich durch seine Mitwirksamkeit als
einen Mitursacher des öffentlichen Heils und Uebels
ansehen konnte. Er betrachtete den Wohlstand des
Vaterlands als sein eignes Werk.

Daher waren die erhabnen freiwilligen Opfer für
das Vaterland möglich, welche in Monarchien uner-
Hort sind und sich in den neuen Republiken bis zur
Unbekannkheit verftltnern werden; — daher die ver-
wegcne Entschlossenheit, für die Freiheit in den Tod
zu gehen und das Hochgefühl im Tode, fürs Vater-
land sterben zu können!

Wenn es der freien Wahl der Helvetftr überlassen
würde, sich eine eigne Staatsverfassung zu gebe»: so
wert ich hundert gegen eins, daß das gesammre Volk
die democratische Verfassung zurükfodern
würde, als diejenige worinn die höchste Freiheit mög-
ich ist; und alle republikanische Tugenden, welche mit

der Vorweit umcrgiengen, würde» von neuein auf-
vluhn l

Das Volk in Masse könnte nicht regieren und
Gesetze geben; es würde sich in kleine Kantone aus
einander sondern und der Föderalismus ware von
neuem organisiert.

Der Föderalismus wie er bisher war, bleibt ei«
politisches Ungeheuer, gelähmt zu grossen Unterneh-
muugen, nur stark genug seine eignen Glieder zu zer-
fleischen. Kein Vaterlandsfceund von Erfahrung uns
Einsicht wünscht ihn zurük.

Wie aber lassen sich die Tugenden der Republiken
repreftntativen Centralsystems mit den Tugenden reiner
Democratten vereinigen?

Ich gebe Ihnen nun, doch nicht ohne Schüch-
ternheit, die Antwort:

w

„Die Gesammtheit der Bürger ist der Souve-
rain. " (Helv. Konst. i Tit. 2 Art.)

2.

„Das Volk kenn nie seine Souverainitât ganz

„ veräusseru. "
Mit diesen Worten wünscht ich wäre der Schluß

vom 2ten »rt. der helvet. Konstitut. ausgedrükt, wo
es statt dessen heißt: „Die Regierungsform, wenn
sie auch sollte verändert werden, soll allezeit eine re-
prasentative Démocratie seyn. "

Formen sind wandelbar, sind die Erfindun-
gen der jeweiligen Bedürfnisse und Einsichten. Wir
dürfen sie nicht durch die Konstitution verewigen wol-
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ien, weil wir die Bedürfnisse unsrer Nachwelt viel zu
wenig kennen und weil es von uns eine lächerliche
Anmaßung ist, zu glauben, daß die Nachwelt uns an
Einsichten und Erfindungen nachstehen werde. Wir
können sie aber auch nicht verewigen, weil das
künftige Schiksal unsrer Staatsformen so wenig von
unserm Willen abhängt, als- die Vollziehung einer
testamentarischen àiftung nach Jahrhunderten^ wo
die Stiftung durch allerlei neue Verhaltnisse in glei-
chem Grade uachrheilig werden kann, wie sie ehmals
unter andern Umstanden wohlthätig war.

Das Volk, so wie der einzelne Mensch, darf
nur dasjenige nicht veräußern, was es, seiner Men--
schenwürde und Vernunft gemäß,, nicht veräußern
kann.

Der Mensch, so lange er ein vernünftiges Wesen
ist, darf und kann nicht, ohne den Begriff von seiner
Würde zu vernichten, sein Recht auf Freiheit, Gleich-
heit und Eigenthum veräußern.

Viele Menschen treten gesellschaftlich zusammen,
um mit vereinten Kräften ihr Recht auf Freiheit,
Gleichheit und Eigenthum zu sichexn — so entspringt
das Volk, der Staat.

Die Gewalt, welche aus dieser Zusammen-
schmelzung so vieler einzelnen Kräfte (Menschen) zur
Beschirmung der Rechte des Einzelnen und des Gan
zen entspringt, ist Souverainität.

Wenn der einzelne Mensch das Recht und die
Gewalt sich und seine Recht zu schützen, auf. immer
dar und gänzlich einem andern Menschen veräußern
wollte: so müßte er in den Stand der völligen Un-
Mündigkeit, Abhängigkeit oder Unterthanenschaft treten.
Er hieuge von den Launen des Vormunds ab; er
wäre nicht mehr frei, nicht gleich mit ihm, hätte kein
bestimmtes Recht auf Eigenthum, wäre der Willkühr
des andern freigegeben. Der reife vernünftige Mensch
kaun es nicht; er kann nicht freiwillig seiner eignen
Würde entsagen.

Wenn ein ganzes Volk sich auf immer seiner Ge-
walt entäußert, seine Rechte und Freiheiten zu erhal-
ten und zu schirmen, wenn es zwar Verwalter des
gemeinen Wesens (wie oben der einzelne Mensch einen
Vormund) ernennen darf, ohne den Verwalter ver-
ontworUich machen zu können, wenn es sich mit einem
Worte seiner Souverainität begiebt: so hört es auf
frei zu seyn, es trit freiwillig in den Stand der Un-
Mündigkeit, es hangt von der Tugend der erwählten
Eraatsverwalter ab; es ist der Willkühr derselben
vreiß gegeben (besonders, wenn es weder aus sich
selbst die Staatsgrundgesetze aufstellte, noch Mittel in
Handen behielt, dieselben bei Vernachläßigung ihrer
durch die obersten Gewalten ehrwürdig zu machen.)
Ein reifes, vernünftiges Volk — ein freies Volk,
kann es nicht; kann nicht freiwillig seiner eignen Würde
entsagen und sich der Despotie überliefern. — Ein

freies Volk kann nie Monarchen, nie Erbschaft der
Staatswürden, nie Unterschi'd der Stände unter sich
einführen oder einführen lassen.

Das Volk kann mithin nie seine Souverainität
ganz veräußern.

3.

„ Das Volk als Souverain giebt sich seine Staats-
» Verfassung selbst ; billigt oder verwirft die vorge-
» schlagnen Abänderungen der Konstitution. "

„ Das Volk, als Souverain, ernennt die perio-
disch wechselnden Mitglieder der höchste» Obrig-
keiten. "

„ Das Volk, als Souverain hat das Recht zu
» fodern, daß seine höchsten Obrigkeiten die von ihm
„gegebne Konstitution ehren, so, daß dieselbe von
» keiner der höchsten Gewalten serlezt werde. "

Das Recht wird von niemand bestricken werden
— aber ein Recht, weiches nie ausgeübt werden kann
und darf, ist kein Recht; daher werden folgende Sätze
nothwendig:

6.

„Die höchsten Gewalten find: der geftzgeöende

„ oder grosse Rath, das Vollziehuugsdirektorinm und

„ der Obergerichtshof. Die Glieder des Direktoriums
werden nach den Formen der Konstitution durch die
gesezgebendeu Rathe erwählt. "

7-

„ Die Glieder des grossen Raths werden vom
Volke erwählt, nach Maaßgabe der Bevölkerung
der Kantone; zweijahrlich tritt nach der Anciennetät
ein Drittel der Mitglieder aus. "

3.

„ In ffriedenszeiten sott die Hälfte des grossen

„ Rathes oder auch nur das älteste Drittel, das ganze

„Jahr hindurch permanent seyn. Die andre Hälfte,

„ oder die zwei jungem Drittel erhalten Urlaub für

„ das Sommkhalbjahr. Zwar können die Glieder

„ des beurlaubten Theils, wenn sie wollen, auch den

„ Urlaub ausschlagcn, aber sie erhalten demungeachtet

„ nur halbjahrige Besoldung. "
^ ^ ^

Die helvee. Konstit. schreibt vor (Art. 64.), das
die beiden Rathe gehalten sind, jedes Jahr ihre. Siz-
zung drei Monate lang einzustellen. Es laßt sich

durchaus kein haltbarer Grund zu dieser Vorschrift
erfinden. Wer soll inzwischen die Geschäfte des ge-
sezaebende» Korps verwalten? soll in dieser Zeit das

Direktorium allein agieren und die Lücke der Geftzge-

bung mit provlsorifthen Decreten ausfüllen? Wird
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dieses nicht die O.ueste unübersehbarer Berwirruugen'
und Unzufriedenheiten im Volke werden? Wird das
Direktorium immer don so tugendhaften, fteiheitlie-
benden Männern besezt seyn, wie es gegenwärtig ist?

Theils um dem Staat einige Ausgaben, theils
um vielen Repräsentanten die Abwesenheit von ihrem
Wohnort und ihren häuslichen Geschäften zu erleich-
tern, geschieht der obige Vorschlag.

Aus nicht ganz richtig angewandter Ökonomie,
haben einige Repräsentanten geäusscrt, das es für die
Staatsausgaben wohlthätiger seyn würde, die Zahl
der Mitglieder des grossen Rathes z-à/r-
kleinern — Verkleinert die Zahl eurer Gcsezgeber
und verlängert ihre Amtszeit: so sey! ihr der Arie
ftokratie wieder ziemlich nahe.

Die Gcsezgeber Helvetiens, wenn sie ihre Consist
tution modifizieren wollen, sollten sie lieber der demo-
kratischcn als der aristokratischen Form naher führen:
Constitution, Volkswille, Pflicht und Vaterlandsliebe
fodern dieses.

Die Anzahl der Repräsentanten im grossen Rath
darf nicht vermindert werden. Unter hundert sinder
sich leichter ein weiser und tugendhafter Republikaner
ein, als unter zwanzig; und hundert sind schwerer zu
einem Verbrechen gegen das Volk und die Freiheit
zu vereinen, als zehn Männer.

y.

„ Der grosse Rath ist im Wlnterhalbenjahre volst
„ständig versammelt; er revidier die neue» Gesetze

» des Sommerhalbcnjahrs; er wählt das neue Glied
„des Direktoriums u. s. f."

„InKricgszeiten — bei asten wichtigen Begeben-
„heiten der Republikist der grosse Rath fortdauernd
„vollständig versammelt."

„Er kann von seinem znrükgebliebncn Theil, un-
„abhängig vom Senat, oder vom Senat unabhängig
„von dem zurükgebliebncn Theil, zu jeder Zeit wah-
„rend des Urlaubs und in kurzer Frist zusammcnbe-
„rufen werden."

Hicsc consiitutisncste Beurlaubung von zweien
Dritteln des grossen Rathes in Zeit«: der allgemeinen
Ruhe, würde ausser dcrKosienerspanmg noch verschie-
dene andere bedeutende Vortheile für das Vaterland
und die Gcsezgeber gewähren.

Die zwei Drittel während des Urlaubs in asten

Theilen der Republik verstreut, hätten Gelegenheit,
den Geist des Volks, die Bedürfnisse des Landes und
die Wirkung der gegebne» Gesetze mit eignen Auge»
zu beobachten.

Montesquieu macht im zweiten Buche seines

unsterblichen Werkes, die Bemerkung, daß es zuwei-
lcn vortheilhaft sey, erst ein Gesez, dessen Wirkungen,
Inconvemenzen u. s. f. sich unmöglich alle voraus
berechnen lassen, zu versuchen, bevor man es als
ein fortdauern des erklärt. Die Csnstttntionen von

Athen und Rom waren darin sehr weise; die Be-
schlüsse ihres Senats hatten eigentliche Gesetzeskraft

für ein Jahr; sie durften nicht beständige Gesetze

werden, als nur durch den.Willen des Volis.
Auf ähnliche Weise wurden die Gesetze des per-

manentcn Driktàchs nur provisorisch gelten, bis sie

im Winterhalbjahr von: vollständige!: Rath bestätigt,
oder aufgehoben ober modifiziert worden wären.

10.

„ Der Senat wird nicht nach der Volkszahl ge--

„wählt, sondern jeder Kanton giebt eine bestimmte

„Zahl von Gliedern zum Senat, weiche im Kanton
„von den: sie ernannt werden, ansässige Bürger seyn
^müssen. Die Senatoren können nicht langer als
„acht Jahr im gcftzgebenben Corps bleiben: wohl
„aber früher durch das Volk in den provisorischen

„ Ur-und Wahlversammlungen, zurükgcrnfcn nnd durch

„ andere Glieder crsezt werden."
Es ist den: Volk bei der Wahl eines Gliedes

zum grossen Rath überlassen, ihn aus der Mitte sei-
nes Kantons oder einen bekannten helvetischen Bürger
aus andern Kantonen zu berufen. Bei der Wahl des
Senats ist dieses nicht erlaubt.

Der Senator wird durch diesen Artikel ein Manu
des Kantons. Noch mehr, das Volk kaun auf keine

Weise cm Glied des grossen Raths vor dem Ablauf
seiner constitutivnellen Amtszeit von dem Posten zurük-
rufen — Wohl aber hat der Kanton d»s Recht in
Bezug auf seine Senatoren. ^Sie erstaunen, mein Lieber! — Wie, soll der Se-
nator ganz abhängig, gsnz Geschöpf seines Kantons
werden? — Wird er nicht anfangen, dem Kanton in
allem nachzugeben? ihm auf alle ersmnliche Weise zu
schmeicheln?. Wird nicht unter diesem Artikel ein neuer
Föderalismus mitten im stellvertretenden System auf-
gehen?

Ich bekenne Ihnen, daß ich dem Föderalismus
gram bin, wie Sie. Er wird auch unter meinem Con-
stittmonsentwurf schwerlich aufblühen; aber mir ists
um die wahreVolkssouverainität und um Auft
losung des a Iren Räthsels zu thun gewesen. Ich
habe die Züge in diesem erhabnen Schachspiel der

Staatskräfte berechnet — und aus dem folgenden wird
noch ein helleres Licht über jenen Anikel fallen.

Wollen wir die Freiheit, so müsse» wir keinen

Namen fürchten, kein altes, aber auch kein neues
Vorurtheil begrüßen.

11.

« Der Senat hat vom Volk das Recht, der hoch-
„sie» Aufsicht über die drei obersten Gewalten em-
„pfangen, daß keine derselben ans den heiligen
»Schranken der Constitution geht."

Das Volk giebt die Constitution; das Volk -r-
nennt die Geftzgeber, Richter und Regenten (Direk-



koren). Das Volk will, und stiucr Zrecheit wegeu
muß es also wollen, daß jene unwandelbar innerhalb
der Grenzen der Constitution verharren und das Rà-
derwcrk der Staatsmaschme nicht verwirren/ Das
Volk kann die drei obersten Gewalten und die Cow
stittttion eben so wenig mit eignen Augen bewachen,
als es in Masse Gesetze geben, richten oder regieren
kann. Es ernennt deswegen für diese Eigenschaft be-

sondere Stellvertreter und vertraut ihnen die oberste
Aufsicht an.

Man inêgte sageu< in den ConstitUtionen der
neuen Republiken ist diese aufsehende Gewalt über-
flüssig; sie wird theils durch die sorgfältig getrossne
Scheidung der Rechte der obersten Gewalten, theils
durch die gegenseitige eifersüchtige Bewachung dcrscl-
ben, hinlängjich ergänzt.

Diese Ergänzung ist ein Schein, ohne Realitât.
Der Republikaner wird durch ihn nicht besänftigt,
we.m er fur die Freiheit seines Vaterlandes zittert.
Ich will nicht einmal erwähnen, daß die „sorgfältig
getrossne Scheidung" in mancher Constitution nur noch

allzusehr mangelt, daß hin und wieder die vollste-
hcnde Gewalt einen fast tâdtlichen Einfluß aus die
gesezgebcnde und richterliche empfangen hat ich
will nur dieses bemerken : Wie würd' es uin die Frei-
htit mancher neuen Republik stehen, wenn ans der
Majorität ihrer Stellvertreter einst die Tugend fliehen
sollte; wenn durch Schlauheit!, Volksträghcit und al-
lerlci Umstände begünstigt, die höchsten Autoritäten
den Entschluß faßten, ihre Rechte, selbst wider den
Buchstaben der Constitution zu erweitern?

Wahrlich, ein Volk ist zu beklagen, wenn es sich

ganz allein der Tugend seiner Regenten auf Gnade
und Ungnade überlassen muß! — Dieses traurigen
Glüks sind cnrch die sämmtlichen Unterthanen in voll-
kommnen Despotien theilhaftig. Eben dadurch unlcr-
scheidet sich die republikanische Regierungsform, als
eine bessere, von der monarchischen, daß in jener die
Regenten auf den Willen des Volks (angesprochen
durch die Constitution) horchen müssen, und daß
wenn ihre Tugend sie nicht den aufgetragnen Wich-
ten getreu macht, die Furcht der Strafe es
bewirkt.

Von allen andern Staaten bedarf in dieser bin-
ficht Helvetien einer besondern Aufmerksamkeit. Theils
genoß das Volk (in demokratischen Kantonen) der
höchsten politischen Freiheit vor Annahme der Consti-
rution von 98, theils erwarteten die aristokratischen
Kantone von der Revolution mit Sicherheit den Gê-
nuß derselben. Es ist kein Geheimniß, daß die gegen-
wärtige Constitution eben darum eine allgemeine Unzu-
ftiedenheir wider sich hatte, weil das Volk durch sie

entweder eiuen grossen Theil seiner ehemaligen polittt
sehen Hoheit verlor, oder, was es erwartece, nicht
gewann. Es ist kein Geheimniß, daß von dem Au-
genblik an das Volk ein fortdauerndes Mißtrauen ge-

gcu die'höchsten Obrigkeiten.nährte, ein Mißtrauen,
welches, ob es gleich die Glieder der höchsten Gewalt
ten nie weniger, als bis hicher, zu tragen verdienten,
dennoch für die Nation nicht entehrend ist, indem es
aus dem Bedürfniß und Gefühl der Freiheit quillt.

Ohne einer vorzüglichen Weissaguugsgabe oder
eines ungewöhn'ichen politischen Scharfblicks mächtig
zu seyn, kann der Kenner der Völkergeschichte und des
Menschen voraus verkünden, daß jenes Mißtrauen,
jene Eifersucht des Volks gegen die höchsten Obrigs
ketten so lange mit seinen unaussprechlich nachtheili-
(gen Folgen fortdauern werde, als die Hoheit des
DoikS nicht thätlicher anerkannt ist. Warum nicht die
gleiche Empfindung dem französischen und cisaipinw
scheu Volke gemein ist, erklärt sich ohne Mühe; beim
batavischen Volke erkennt man davon schon einige
hellere Spmm. Im freien Rom hat der Argwohn
und die Eifersucht des Volks gegen den Senat und
Ade! nie aufgehört, und die zerstörendsten Bewegung
gen veranlaßt.

Ich kann nicht anders glauben, als daß jeder
helvetische Republikaner mit mir eines Sinns sey.»

werde, daß dem Volke, als Souverain, das Recht der
Aufsicht über seine Bevollmächtigten oder Sellvertres
ter zustehe; daß es dadurch eigentlich in die wahre
Souverainilätswürde eintritt; daß es dadurch eigent/
lich ein vollkommen freies Volk werde. Ich sage
ein vollkommen freies, weil es dieß, bei der allzuen»
gen Begräuzung der politischen Freiheit, nicht ist»

lZ.
„Der Senat, als Constitutionswacht, genehmigt,!

„oder verwirft die Beschlusse des grossen Raths, je
„nachdem dieselben mit der Constitution m Harmonie
„stehen, ober ihnen widerstreiten."

Das Recht ohne den Zusaz giebt die helvetische
Constitution dem Senat (Art. 47) und es ist von s«ia

neu Geschäften das bedeutendste.
Der Zusaz ist in allem Betracht wohlthätig, und

in Rüksicht eines hier mitgetheilten Systems, besonn
ders nothwendig. Zwar wird die Funktion des Se«
nats dadurch von der einen Seite eingeschränkt, abeo
bald wird sie auch wieder von einer ander» Seite
erweitert werden.

Ohne diesen Zusaz kann der Senat, sobald seine
Glieder miteinander, der Mehrheit nach, einverstan?
den sind, die ungetechtcste Wrllkühr über die Arbeite»
des grossen Rathes ausüben.

Rechnen Sie, mein Lieber, einmal die Gewalt zu/
samme», welche die helvetische Constitution dem Voll/
ziehnngsdirektormm zueignet, eine Gewalt vor deren
Gebrauch selbst die edelmüthigen Republikaner zittern,
welche wir gegenwärtig im Direktorium sehe»; rech«

nen Sie dazu, daß die Ezwircktorcn von Rechtsweg
gen nachher Mitglieder des Senats seyn sollen (Const.
Art. Z9); rechnen Sie dazu daß der Senat mit seiner



Etêlâmehchêit, jedem Beschluss des grossen Rathes
tue geftzliche Kraft verweigern kann, ohne verpflichtet
zu seyn, zu dieser Verweigerung seine Gründe anzu
geben wie leicht ist es nicht einer unrcpublika-
nischm Majorität des Vol lzi ehungs dirtk-
toriums gemacht, dereinst durch eine getreue und
unrepublikanischc Majorität des Senats auch
die Gesezgebung zu beherrschen, und den grossen Rath
zu lahmen, selbst wenn es eine Versammlung von
Brutusscn, Solvneu, Rousseau'« und Mon-
teöquien'en wäre.

Nach den strengen Gewaltbestimmungen einer phi
losophisch geordneten republikanischen Staatsverfas
sung, soll und muß der Senat in seiner Gewalt
durch den obigen Zusaz begranzt seyn. So wie jeder
Bürger thun darf, was ihm das Gesez nicht unker
sagt,, so darf die legislative Versammlung Gesetze ge-
den, welche die Constitution nicht untersagt.

rz.
«Der Senat hat die Initiative zu Abänderung

«der Konstitution; — der grosse Rath muß die Ab-
Wanderungen verwerfen, oder genehmigen, ehe sie zum
«Beschluß werden, erst nach der Genehmigung sollen ste

«dem Volk in den Versammlungen zur Annahme borge
«legt werde» (Const.. §. 98. 'In.

14.

«Me provisorische Verfügungen des Direktoriums
«in Dingen, worüber noch kein Gesez entschieden hat,
«sollen dem Senat zur Genehmigung oder Verwer
«fiing vorgelegt werden; und nur im ersten Falle
«sind sie gesezkräftig, bis der Senat einen besondern
„Beschluß des grossen Raths über den gleichen Ge-
„genstand genehmigt, und zum Gesez erhoben haben
«wird. "

Der Senat empfangt durch diesen Artikel dasselbe
Verh.Utniß zur vollziehenden Gewalt, welches er zur
gcsezgebenden besizt. Er ist Wächter der Constiiution
gegen beide; er verhütet die Vermischungen beider,
und hat an sich weder eine geftzgebeudc noch vollste-
heude Kraft. Ich habe nicht Ursache noch hmznziifü-
gen, daß der Senat auch die cheitüguiigen des Dr
reltoriums aus keinem andern Gesichtspunkt zu be-

urtheilen hat, als nur in wiefern sie mit der Consist
t«twn hsrmvuierrn.

IZ.
«Das Direktorium ist verpflichtet, dem Senat, so

«bald er es fodert Rechenschaft von seinen Handlun-
«gen abzulegen, sofern sie dem Senat eonstitulionswi
«drig zu seyn scheinen.«

Der S nat hat kein Richterawt, aber ist durch
die constitu ionclle AufsiGt verpflichtet die verfassungs-
widrigen Schritte und Anmasflmgc» der vollziehenden
Gewalt zu untersuche», die Untersuchung dem grosse»,

Rath mitzutheilen, und sobald dieser die Anklage ge'
nchmigt, die Beklagten vor den Obergerichtöhof z»
senden.

16.

«Jeder Senator kann seine besondere Meinung
«so oft er will» dem Senatsprotokoll einverleiben;
«doch soll die Einverleibung von ihm eigenhändig ge»
«schehen."

Das leztere geschieht, um möglichen Verfälschun-
gen vorzubeugen; das erstere, zu etwauigem Behuf des
Nachfolgenden.

5?-

«Jeder Senator ist seinem Kanton verantwort«
«üch, wenn er sich schuldig gemacht, constituiionswi-
«drige Gesetze oder dergleichen Dircklorialversügun-
«gen zugelassen zu haben."

18.

«Die Majorität der Versammlungen macht den
«ersten Antrag zur Verantwortung des Senators.

iy.
«DasKantonsgericht übernimmt die Untersuchung

«der dem Beklagte» gemachten Lorwürfe, und erklärt
«ob die Anklage statt finde oder nicht."

So.

«Findet die Anklage statt, so wird der Beklagte
.«vor den DbergerichtShof gewiesen, von welchem üver
«die Klage m lester Instanz abgeurtheilt wird."

Durch dieß Verfahren, so schwierig auch die Ver<
antwonlichmachung eines Senators wird, empfangt
sie doch die Möglichkeit. Zwar gränzt dieses Sistem
an einen Föderalismus,' aber es gränzt auch

nur, ohne hineinzutrctcn. Der Obcrgerichtohof, zu-
.sammengesezt aus den Stellvertretern ver geiarnmien
Republik, spricht über den Fall im Namen der gan-
zcn Republik das Urtheil. Ein Canton darf weder
richten, noch sich durch eigne Gewalt ein Recht ver-
schaffen, welches der game Staat ihm nicht zuerkannt
hat. Erst mann die sämmtlichen höchsten Authonkäten
sich verschworen haben die Constitution zu vernichten
und die Freiheit des Volks zu zertreten, ist die allge<
meine Insurrektion der Nation rechtmässig und net
türlich und unabwehrbar.
' Ich enthalte mich für diesmal einer umstandst-
chern Auseinandersetzung, sowohl des Systems selbst,
als seiner, mannigfaltigen Vortheile die ihm folgen.
Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, daß in dcm-
selben das Lolk-als wahrhafter Souverain er-
scheint, von welchem einmal die höchsten Gewalten
ausgehen, und auf welchen sie wieder zurückkehren.

So lange unserm Staat, ausser den vorhandenen
drei Gewalten, die vierte (die aufsehende) Gewalt
mangelt, wird ihm die Sicherung seiner Freiheit
schien.
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